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Wiedergufmachun9samf 
bei dem Landgericht in IO•I 

- 15 J'R 26/62 -

An die 

Oberfinanzdirektion Kiel 

-Rückerstattungsreferat-

in K i e 1 
' 

Kiel, den 28. August 

In der Rückerstattungssache 

Schildhaus./. Deutsches Reich 

werden anliegende Abschriften zur Erklärung 

binnen 2 konaten übersandt. 

Nach fuitteilung des Verwaltungsamtes für innere 

Restitutionen in Stadthagen vo~ 16. Augus~ 1962 . 
erfolgt die Abgabe unter der Voraussetzung, daß 

rj~= 
Justizangestellter 



or. Beyers1dorff 
Rech_tsanwoH und Notar 

K i e·\, Dänische Str. 15 ll 
Fernsprecher 4 3918 

Sprechzeit~ 31/, - 6 Uhr 
außer Mittwoch u. Sonnobend 
Bankkto.: landschaftliche Sonk 

Konto Nr. 267 6 
Pomcheckkto.: Homb. 552 30 

ß„Q q!,w !'. .ß.ü;,l \'I. ,;A P; ~ ,.Q,, ,,_,:. ~ {. 
- . 

Kiel, den 6. Juli 1962 
Dr.a./N 

All das 

Lendesentsohääigungsamt 
K 1 e l 
Gartenstr.? 

In Sachen 

schlesw1g-1iolate1n, 

fa Vfirwalt~¾~~~t • 
'I IM•ere ltestitutionen 

211 JULI '962 
. •---AnlGgen 

Q 

Moses sohildbaus ./. das Land Schleswig-Holstein 
(RA.Dr.Beyersdorff) 

- soh ?80-16 -

beantrage ich, die Akten dem Amt rur Innere 
Restitutio~in Stadthagen (Lippe) zu übersenden. 

Es handelt s1 eh um in .Antwen,en verlorenes 
JWP am;~ ~ ~~~-.,:; "A. ~ 

Umzugsgut, -a1.s der Antragsteller und seine Fanilie 
~~~~-'~ ~~ =- ~~~~~ ~------,.._,, 

von dort beim Eir1rUcken der deutschen Wehrm.eoht 
.. ill .. • :\ ~-· ....... '-'•-~-· 

weiter geflohen ist. Der Anspruch wird.auf§ 13 
des aundesrückarstattungsgesetzes (BRüG) gestützt. 

• • .~ .. p, ~ ;,: •~,_,__,____ ~.x__;J..,;;,»->;o-""""" • • 'J: ~ ,...~ 

Nach den Vielfältigen Ert'E.h rungen auch in anderen, 

ähnlich gela~erten Fällen ist das in Frage kommende 
umzugsgut beschlagnahmt und dann m oh Deutschland 

gesandt worden. 

Der Anspruch 1st seinerzeit im VerfEbren nacb dem 
Bumesentschädigungsgesetz (BEG) fristgemäss an­
gemeldet worden. Durch Bescheid des Landesent­

schädigungsamtes Sohles\'11g-Holste1n vom 22.1.1960 

auf Seite 4 im 2. Absatz von unten ist dieser 

Anspruch als nicht dem BEG unterliegend zurUck­

gew1esan worden. Die frUhere rr1atgenässe Anmeldung 

naoh BEG gilt al.s fristgerechte Anmeldung ganäse 

§ 30 Abs. I BßUG. 

In den Anlagen lege ioh zur BegrUndung des An­

spruches vor: 

~ r,J ~u a) Eidesstattliche Versicherung des Wilhelm 
~~,- Katz, früher in Antwerpen, jetzt in 

den USA, 64 II 99 th Street, Foreat Rille 
N.Y., van 29.3.1962 (Originalurkunde 
vor einem USA-Notar eidesstattlich ver­
sichert); 
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b) Brief des Hubert s t e v e n s, 17 Rue Oobden in Antwerpen, vom 15.3.1962 in französ1aoher Spraohe mit Skizze der Wohnung der Fanilie Schildhaus am Rande (Originalbrief)y 
o) die deutsche, von mir gefertigte Übersetzung des Briefes zu b). 

Bei Stevens hat der Antragsteller mit seiner Familie 
zuerst in Antwerpen gewohnt; dann mietete er sich eein 
bei- dem Hai Ei> esi t zer G ä r t n e r, Mercatoratr. 44 in Antwerpen. 

Ich bin bemUht, eine Liste des in Antwerpen ven.oren ge­
gangenen Umzugsgutes mit ungefähren Alters- und Preisan­
gaben bei der Anschaffung zu beschaffen, Die Spedition 
wurde etwa im April 1939 von der Fa. Sartori & Berge In Kiel bewirkt. Ich bitte, von Amts wegen eine Auskunft --=----------. . 
der genannten Firma einzuholen darUber, was sie über diesen Transport nooh in ihren Akten hat oder weiss. 

Diesem Schriftsatz 1 iegen zwei beglaubigte Ab schr1ften mit den. Anlagen bei, die für den späteren Gebrauch des Wieder­gutmachungsamtes bei dem Landgericht 1n Kiel und für die Oberfinanzdirektion schlesw1g-Holste1n in Kiel bestimmt 
~ sind. 

5 Anlegen! 

r·@;_[?I~ 
Rechtsanwalt. 

\ 

' 



Absai rift. • 
!i 

Eidesstat,tliohe Erklärung • 

.Ich, der Unterzeichnete Michel Katz, früher wohnhaft 
in Antwerpen, jetzi5er Wohnsitz: 64-11, 99th street, Forest 
Bills, N.Y., USA., versichere hiermit folgendes an Eides­
statt, in Kenntnis der Strafbarkeit einer ~alschen eides­
stattlichen Erklärung: 

"Es ist mir bekannt, dass Fmi 111e Schildhaus im 
Oktober 1939 nach Familie Stevens, cobden-straße 15 , 
Antwerpen gezogen sind. von dort aus zog die Fanilie 
Schildhaus in das dem Herrn Gärtner gehörige 2-Familienhaus 
Mercator-straBe 44, Antwerpen. Im Jahre 1941 musste die 
Familie Schildhaus, d'a ,1Ud1sch und Belgien von den deutschen 
Truppen besetzt war, fluchtartig weiterwandern und ihre 
sämtlichen Möbel, Hausra~, KleidungsstUcke usw. im Stich 
lassen. Familie Gärtner wurde einige Zeit später von den 
Nazis deportiert. Das Gärtner'sohe Heus wurde von den 
Nazis versiegelt und sämtliche im Haus befindlichen Gegen­
stände von den Nazis nach Deutschland verschickt . 

• Ich bin mit Familie Schildhaus weder verwandt noch 
verschwägert. '~ 

stete of New York• 
county of New York 
sworn to before me this 
29 nay of March 1962 

Forest Hills, den 29. März 1962 
gez. M. Katz 

L.s. gez. Laster Quinlan 
Laster Quinlan 

Notary Publio, state of New York 
No. 41-3183750 

Qualified in Queens County 
cert. filed 1n New York County 
Term Expires March 3o,·1963 
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Hubert S t e v e n s 
17 Rue Oobden 

Anvers 10, den 15. März 1962 
Anvers 

Übersetzung aus dem Französische 
Verwaltungsamt 

! fDr laRsre lt~titutionen 

2 0. JULI 1962 
Lieber Herr u. liebe Frau SohildhausJ ········•Anlagen 

Ich habe gern den Brief erhalten, den Sie an meine 
Frau gerichtet haben. Mit grossem Bedauern muss ich S1e 
wissen lassen, dass meine Frau, die Sie gekannt haben, am 
20. August 1941 verstorben 1st. 

Ich erinnere mich sehr gut an Ihren Einzug be 1 m1r als 
Mieter Ende 1939 (Oktober oder November). Ich habe Ihnen in 
der 2. Etage meines Hauses in der Rue cobden 17 EE,e y:ohnung 
zu einem monatlichen Mietzins fUr 425 francs vermietet, 
einschliesslich der Vergütung flir Ihren Bedarf an Wasser und 
Licht. FUr alle nützlichen Zwecke wiiSi ich Ihnen hier am 
Rande eine Skizze der von Ihnen inne gehabten Räume. loh 
erinnere mich, dass Sie nicht lange bei mir als Mieter ge­
blieben sind. Jedoch kann ich mich trotz aller Anstrengungen 
meines Gedächtnisses nicht an das annähernde Datum erinnern, 
an welehem Sie endgültig Ihre oben erwähnte Wohnung und 
Belgien verlassen haben. 

Ich habe wegen genauer Einzelheiten hierUber bei dem 
Meldeamt der Stadt Anvers (serv1ce de la population de la 
ville de AD.Vers) angefragt; dieses jedocn konnte sie nicht 
liefern, da es keine .Anzeige Uber das Datum :threr Abreise 
in das Ausland besass. 

Ich kann versichern,· dass die von Ihnen in meinem Hause 
inne gehabten Räume mit Ihrem persBnl ~<:~~~- ~o.bilia:~:J!t@liei;.t 
waren; in aller Aufricht1gke1it gesagt, 1st es mir unmöglich, 
präzise Angaben über die Natur, den Inhalt und den Wert dieses 
Mobiliars zu machen. Ioh we1ss nichts von Ihrem Möbelwagen, 
der von Deutschland nach Belgien gekommen 1st, da weder ich 
noch meine verstorbene Frau von Ihren Privatangelegenheiten 
auf dem Laufenden gehalten worde·n sind. Ich kann Jedoch be­
stätigen, dass Sie gelegentlich Ihres definitiven Auszugs 
bei mir das gesamte Mobiliar, das Ihre Wohnung enthielt, 
fortgeschafft haben; ich we1ss nicht, was Sie damit gemacht 
haben oder was daraus in dar Folge zeit geJK:>rden 1st. 

./. 
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Ich wage zu hoffen, dass diese Tptbestände 

(preo1s1ons) und AUsktinfte Ihnen von einigem Nutzen 

bei der Verfolgung Ihres Zieles sein werden. 

Meiner ganzen Familie geht es gut; ioh habe mich 

wiederverheiratet und zähle 9 Kinder aus meiner ersten 

und zweiten Ehe• Doo stellt eine zahlreiche Familie in 
dem Alter von 24 Jahren bis zur JUngsten von? Jahren 

• • 
dar. 

Ich wUnsohe Ihnen allen gute Gesundheit und alles 

nur mögliche GlUok, sowie vollen Erfolg in Ihren Ange­
legenheiten. 

Glauben Sie, lieber Herr schildhaus und liebe , 

Frau Schildhaust an meine besten GefUhle rur Sie und 

dass ich Ihnen immer zu Ihrer vollen verrügung für alle 

ergänzenden Ausklinfte stehe . 

. gez. Stevens 

Dass diese Übersetzung mit pfliohtgemässer Sorgfalt 
von mir selbst angefertigt ist, versichere ich hiermit. 

Kiel, den 6. <lU11 1962 

r·@;-~~~ 
Rech tse nwal t und Notar. 



Abschrift von beglaubiger Abschrift 

Landesentschädigungsamt 
Schleswig-Holstein 

Kiel, den 22. Januar 1960 

Sch 780 - 16 
Sch 879 - 16 Gegen rostzustellungsurkunde 

B e s c h e i d 

In dem Entschädigungsverfahren 

a) des Kochs Moses Schi 1 d haus , 
geboren am 11. Dezember 1901 in Mosciska/Polen, 
wohnhaft in 601 ~i. 163rd Street, New York ( 32) N. Y. , USA, 

b) der Hausfrau Adele 8 c h i 1 d h a u s , 
geboren am 27. März 1904 in Mosciska/Polen, 
wohnhaft in 601 W. 163rd Street, New fork (32), N.Y. 1·~.h., 

Verfahrensbevollmächtigter: Rechtsanwalt Dr. Beyersdorff, 
Kiel, Dänische 6tr. 15 II, 

hat das Landesentschädigungsamt Schleswig-Holstein 
entschieden: 

1. Dem Antragsteller zu a) wird 
a) für seinen Schaden im beruflichen Fortkommen eine Kapitalentschädigung von 

30. 300, -- DM ,_,_--
( in Worten: Dreißigtausenddreihundert Deutsche Iv.1.ark) 

b) für seinen Schaden an Vermögen durch Auswanderungskosten eine Entschädigung von 
600 -- DM. ' (in Worten: Sechshundert Deutsche Mark) 

gewährt. 

2.) Der Antrag des Antragstellers zu a) auf Entschädigung 
a) für Schaden an Vermögen durch Verlust des Goodwill, 
b) für Schaden an Vermögen durch Verschleuderung, 
c) für Schaden an Eigentum durch im Stich lassen von Naren und Möbeln, 
d) für Schaden an Freiheit 
wird abgelehnt. 

3. Der Antrag der Antragstellerin zu b) auf Entschädigung für Schaden im beruflichen Fortkommen wird abgelehnt. 
4. Das Verfahren ist gebühren- und auslagenfrei. Kosten und Auslagen werden nicht erstattet. 

-2-
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G r u n d e 

Die Antragsteller sind jüdischer Abstammung. oie wohnten in 

Kiel, wo der Antragsteller zu a) einen Handel mit Manufaktur­

waren betrieb. Er meldete sein Gewerbe zum 5. November 1938 ab 

und wanderte am 24. Februar 1939 nach Antwerpen aus. Seine Ehe­

frau, die Antragstellerin zu b), folgte ihm mit den Kindern im 

Mai 1939. 

Die Feststellung dieses Sachverhalts beruht auf dem Inhalt der 

Akten Sch 780 - 16. 

Der Antragsteller zu a) beantragt Entschädigung 

a) für Schaden im beruflichen Fortkommen, 

b) für Schaden an Vermögen durch Auswanderungskosten, 

c) für Schaden an Vermögen durch Verlust des Goodwill, 

d) für Schaden an Vermögen durch Verschleuderung, 

e) für Schaden an Eigentum durch im Stich lassen von 
Waren und Möbeln, 

f) für Schaden an Freiheit, 

und die Antragstellerin zu b) Entschädigung für Schaden im 

beruflichen Fortkommen. 

Das Landesentschädigungsamt Schleswig-Holstein ist gemäß§ 185 

Abs. 2 Ziff. 3 a des Bundesgesetzes zur Entschädigung für Opfer 

der nationalsozialistischen Verfolgung (Bundesentschädigungsge­

setz - BEG)vom 29.6.56 (BGBl. I S. 562) zur Entscheidung örtlich 

zuständig, da die Antragsteller von Kiel ausgewandert sind. 

Der Anspruch des Antragstellers zu a) auf Entschädigung für Schaden 

im beruflichen Fortkommen ist gerechtfertigt. 

Nach§ 1 Abs. 1, § 3 BEG in Verbindung mit§ 4 Abs. 1 Ziff. 1 c, 

§§ 64, 66 BLG hat einen Anspruch auf Entschädigung, wer aus rassi­

schen Gründen aus seiner selbständigen Erwerbstätigkeit verdrängt 

oder in ihrer Ausübung wesentlich beschränkt worden ist. 

Diese Voraussetzungen liegen insoweit vor, als nach den Erfahrungen 

als erwiesen anzusehen ist, daß der Antragsteller zu a) sein Gewer­

be am 5. November 1938 aus rassischen Gründen aufgegeben hat. Daß 

er vor dieser Zeit bereits in der Ausübung seiner Erwerbstätigkeit 

beschränkt wurde, hat sich nicht feststellen lassen. Vielmehr er­

gibt sich aus der bei den Akten befindlichen Auskunft des Steuer­

amtes der Stadt Kiel, daß das Einkommen des Antragstellers zu a) 

aus seinem Gewerbebetrieb sich ab 1935 gesteigert hat. 

-3-
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Die Kapitalentschädigung für den Berufsschaden wird gemäß§ 76 

Abs. 1 BEG auf der Grundlage von drei Vierteln der Dienstbezüge 

errechnet, die einem vergleichbaren Bundesbeamten im Zeitpunkt 

seiner Entlassung zugestanden hätten. Dabei ist an btelle des 

Besoldungsdienstalters des Bundesbeamten im Zeitpunkt der Ent­

lassung vom Lebensalter des Verfolgten bei Beginn der Schädigung 

auszugehen. Für die Einreihung des Verfolgten in eine vergleich­

bare Beamtengruppe sind seine Ber.ufsausbildung und seine wirt-

schaftliche UStellung vor Beginn der Verfolgung maßgebend. Die 

wirtschaftliche Stellung ist nach dem Durchschnittseinkommen des 

Verfolgten in den letzten drei Jahren vor Beginn der Verfolgung 

zu beurteilen. 

Amtliche Unterlagen über die Schul- und Berufsausbildung des An-

0 tragstellers liegen nicht vor. Bezüglich seines Einkommens vor der 

Verfolgung hat er angegeben, es habe 1930 6.000,-- RM, 1931 

6.000,-- Rl\ .. , 1932 8.000,-- ill/1 und 1933 7.500,-- Rlv1 betragen. 

Diese Angaben erscheinen nach den ~rfahrungen in anderen Entschä­

digungssachen wesentlich übersetzt. So ist in den Jahren ab 1931 

das Einkommen der meisten Textilgeschäfte auf Grund der allge­

meinen \✓irtschaftskrise nicht nur erheblich zurückgegangen, sondern 

ein großer Teil - insbesondere der Ratenzahlungsgeschäfte - mußte 

sogar die Zahlungen einstellen. 

Berücksichtigt man ferner die Aus~unft des Steueramtes der Stadt 

Kiel, nach der von 1932 bis einschließlich 1934 der Steuergrund­

betrag und das Gemeindehebesoll bei dem Antragsteller 0,-- RM be­

tragen haben, so kann sein Vorbringen nicht als erwiesen angesehen 

werden. Zu seinen Gunsten wird angenommen, daß er zuletzt ein Ein-

kommen, das als Unternehmerlohn der Einstufung zugrunde gelegt 

werden kann, erzielt hat, das dem eines Beamten des mittleren 

Dienstes entsprach. Er kann daher - trotz erheblicher Bedenken -

bei besonderer Berücksichtigung seineF wirtschaftlichen Stellung 

in der letzten Zeit vor der Verfolgung in den mittleren Dienst 

eingestuft werden. Der Entschädigungszeitraum beginnt am 5. Novem­

ber 1938. Er endet am 31. Dezember 1954. Denn von diesem Zeitpunkt 

an hatte der Antragsteller wieder eine feste Beschäftigung mit 

einem Einkommen von 5.171$ im Jahre 1955 und 5.476 $ im Jahre 1956
1 
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Die Kapitalentschädigung ist, wie sich aus der dem Bescheid als 
dl·eses Bescheides ist, Anlage beigefügten Berechnung, die Bestandteil 

ergibt, auf 30.300,-- DM festzusetzen. 

Ferner ist gemäß §57 BEG der Antrag auf Entschädigung für Schaden 
an Vermögen durch Auswanderungskosten gerechtfertigt. Als entschä~ 
digungsfähige Aufwendungen können nur die Kosten der Auswanderung 
nach Belgien anerkannt werden. Diese werden - einschließlich der 
Kosten für die illegale Einwanderung - nach den ~rfahrungen in 
anderen Entschädigungssachen für alle Familienangehörigen auf 
3.000,-- RM geschätzt. Dieser Betrag ist im Verhältnis 10: 2 
auf 600,-- DM umzustellen. 

Die nach der Ankunft in Belgien entstandenen Kosten können nicht 
berücksichtigt werden, da hierdurch nicht das im Reichsgebiet nach 
dem Stande vom 31. Dezember 1937 belegene Vermögen geschädigt worden 
ist (vgl. BGH, Urteil vom 17.12.1958 - Az.: IV ZR 223/58). 

Der Antrag auf Entschädigung für Schaden an Vermögen durch Verlust 
des Goodwill konnte dagegen keinen Erfolg haben. Voraussetzung für 
einen entsprechenden Anspruch ist, daß ein Reineinkommen erzielt 
wurde, das über dem der Einstufung für den Berufsschaden zugrunde 
liegenden Unternehmerlohn und einer angemessenen Kapitalrendite 
lag. Daß das der Fall war, ist nicht erwiesen. 

Ferner konnte dem Antrag auf Entschädigung für Schaden an Vermögen 
durch Verschleuderung nicht entsprochen werden. Abgesehen davon, daß 
eine Verschleuderung von waren und Hausrat nicht nachgewiesen ist, 
besteht insoweit gem. § 5 B~G auch kein Anspruch. Denn eine Verschleu­
derung stellt eine Entziehung feststellbarer Vermögensgegenstände dar, 
auch wenn die damaligen Erwerber heute nicht mehr zu ermitteln sind 
(vgl. BGH in Rz,v 58, S. 65). 

Desgleichen ist nicht nachgewiesen, daß der Antragsteller zu a) bzw. 
seine ßhefrau anläßlich der Auswanderung Gegenstände haben zurück­
lassen müssen. Sollte das aber tatsächlich der Fall gewesen sein, so 
fällt auch dieser Anspruch unter die rückerstattungsrechtlichen Vor­
schriften. Denn dann ist mit Sicherheit nach den Erfahrungen in anderer. 
Entschädigungssachen anzunehmen, daß diese Sachen beschlagnahmt wur­
den. 

Soweit_§achen in Belgien_~ St~p_,K~lf~~~~ -~~l'.~n
2
mu~t,~~, besteht 

: wwuv„w 

ein AnspruchF~~ Entsch~~ung nach d~~desentschädi~~~~esetz 

2~sh~b--nicht, weil dieser Schaden außerhalb des Reichsgebietes nach 

-5-
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dem-~ta~~e_ ~o~~- Dezember 1937 eingetreten ist (vgl. ~ 51 B~G). 
~-

Im Übrigen war auch der Antrag auf Entschädigung für Schaden an 

Freiheit abzulehnen. Denn die Internierung in der Schweiz ~r{E-iLt 

nicht_ ~~~-Voraussetzungen des § 43 BEG. 
- ..... ·~ ""'" • ""' ~llM,, - , __ ......,-

Auch der Antrag der Antragstellerin zu b) auf Entschädigung für 

Schaden im beruflichen Fortkommen konnte keinen Erfolg haben. 

Abgesehen davon, daß nicht nachgewiesen ist, daß die Mitarbeit 

der Antragstellerin im Geschäft ihres ßnemannes über den Rahmen 

des§ 1356 BEG a.F. hinausging, besteht auch deshalb kein Anspruch, 

weil das Einkommen des Ehemannes aus seinem Gewerbebetrieb bereits 

durch seine eigene Einstufung bei der Entschädigung für seinen 

Berufsschaden erschöpft ist (vgl. BGH, Urteil vom 30.4.1958 
Az.: IV ZR 12/58). 

Es war daher - wie geschehen - zu entscheiden. 

Die Kostenentscheidung beruht auf§ 207 BEG. 

Rechtsmittelbelehrung 

Gemäß§ 210 BEG kann ein ganz oder teilweise abgelehnter Anspruch 

innerhalb einer Frist von 6 ~onaten vom Tage der Zustellung dieses 

Bescheides an durch eine Klage gegen das Land Schleswig-Holstein bei 

dem Landgericht (Entschädiguggskammer) in Kiel geltend gemacht 

werden. 

Die Klage muß einen bestimmten Antrag enthalten. Die zur Begründung 

des Antrages dienenden Tatsachen und Beweismittel müssen angegeben 

werden. Die Klageschrift sowie sonstige Anträge und Erklärungen 

sind mit einer Abschrift einzureichen. 

Im Verfahren vor dem Landgericht (Entschädigungskammer) besteht 

kein Anwaltszwang(§ 224 Abs. 1 BEG). 

(L.S.) 

Die Richtigkeit der Abschrift 
wird beglaubigt. 

Kiel, den 18. Juli 1962 
gez. Unterschrift 

Regierungsoberinspektor 
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Fa ~ •rwo/ ty 
r Innere ~ n~sornt 

A u f s t e 1 1 u n g 
von Moses sch1ldha us 
601 West 163 rd Street, 
New York 32 1 N.Y. 1 USA. 

f A'' 6sfJtufioneo 
• u8, 1962 .. .... 

, .... ____ Anlage,, . 

1 Schlafzimmer, bestehend aus 2 Betten, 2 Nachtschränke, 
l Frisiertoilette, 1 Kleiderschrank und 2 StUhle, 
angeschafft im Jahre 1939. Anschaffungswert (neu) 
1 couch, 1 Tisch und 4 Stlihle, 
angeschafft im Jahre 1939 (neu) n 

1 Kinderzimmer, bestehend aus l Bett, 1 Kommode 
und 2 Stühlen, im Jahre 1939 neu angeschafft 
1 I(üchenschrank, 1 Tisch und 4 stUhle, im Jahre 1939 
neu angeschafft 
3 Teppiche und 1 Bett-Umrandung (eche Perser) 
im Jahre 1939 neu angeschafft 
Kristall, Porzellan {Hutchenreuther und Rosenthal) 
(2 Service) in 1939 neu angeschafft 
1 silbernen Kandelaber, 2 silberne Leuchter 
Bestecke für 18 Personen 

und silberne 

3 grosse silberne Becher a M. 15,--
12 kl e i ne " ,, " '' 5 , - -
2 serviettenständer. aus Silber 
1 grosse silberne Obstschüssel 
Bett-~äsche, Tisch•Tli«her, Handtücher 
in 1939 neu angeschafft 
Kleider, Anzüge und Mäntel fUr 3 Personen 
in 1939 neu angeschafft 

ca. 
ft 

,, 

tt 

1 Persianer-Mantel und 1 Fuohs-Pelz in 1939 neu in 
Hamburg gekauft " 

M. 

" 

" 

900,--

300,--

250,--

225,--

" 1250,--

" 600,--

tt 

n 

" 

425 ,--
45,--
60,--

25,--
35,--

350 .-­

?oo,--

75o,--
Leibwäsche für Frau Schildhaus, Herrn Schildhaus und 
deren Kind, in 1939 neu angeschafft -"---''-~2_0_0~,_-_-

zus. oa. M. 6215 ,-• 

New York, den 18. Juli 1962 

gez. Moses Schildhaus 
gez. Adele Schildhaus 

J 
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Oberfinazdirektion 'Kiel 

0 1489 B - BV 33/333 
Kiel, den 30. Oktober 1962 

, 11.n a as 

WGA beim LG Kiel 
23 K i e 1 
Harmsstr. 99/101 

T. : 31. 10 e 1962 

Durch Boten! 

/ 

In der Rückerstattungssache 
Schildhaus ./. Deutsches Reich 

- 15_ JR 26/6t,/ - I 

Bl. 1 

Entac h o .Akte 
Sch 780-16/ 
Bl.46/47, + 6~ 

Entsch.Akte 
wie oben BJ...48 

nehme ich unter.Bezugnahme auf die gerichtliche 
• L, 

Verfügung vom 28.8.1963,, wie folgt, Stellung: 

Eigene Unterla,gen über die Entziehung des zurückbe­
gehrten Hausrats sowie der Bett- und Tischwäsche 
und der Bekleidung stehen mir nicht zur VerfüW,ng. 

~ . . . -
Nach der Darstellu~ des Antragstellers ist er im 

Dezember 193~ -u-~s~ine ~e!~u u~.:_ne Tochter 
~ r ~L • h-"w -

Ruth im Mai 1939 j m Weg..el!d..a ensc„e-:as-ehmug-ge-±'8- nach 
Belgien ausgewandert. Die Versendung des Hausrats . 
des Antragstellers soll im April 1939 von der Spe-
ditionsfirma Sartori u.Berger in Kiel durchgeführt 
worden sein. 

. . 
Ich bitte, dem Antragsteller aufzugeben, zu folgen­
den Fragen Stellung zu nehmen: 

1) Wieviel Zimmer einschl. Küche hatte die in 
Kiel, Brunswiker Str. 29a, gelegene Wohnung? 

2) Wie~urden davon für daF~P.­
schäftlals Lager- u~d Verkaufsräume benutzt~ 

... 

3) Wo hat a ie Ehefrau des Antragste'llers mit 
ihrer Tochter Ruth vor ihrer Auswanderung nach 
Belgien gewohnt? Wieviel Zimmer einschl.Küche 
hatte diese Wohnung? 

. 
4) Für den Fall, d~ß die letzte von der Ehefrau 

des Antragstellers bewohnte Wohnung kleiner 
/ 

, war als die in der Brunswiker Str. 29 gelegene 

Wohnung, wird um Angabe geb_eten, ob der HatE _ 
Ab sc hr i f t en 

- 2 -
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rat, der in der kleineren Wohnung nicht untergebracht 

werden konnt~, vor dem Umzug verkauft worden ist. 

5) Wurde der gesamte Hausrat usw. der letzten Wohnung im 

April 1939 durch die Speditionsfirma Sartori u.Be~i~: 

Kiel in einen Lift zwecks Ausfuhr nach Belgien ve (~. 

Liegen dem .Antragsteller noch irgendwelche ·-Schriftstücke 

darüber vor? 

6) Erfahrungsgemäß mußte die Ausfuhr des Umzugsguts durch 

s.Ak-7) 
te 
15 JR 
26/6V 
Bl.14t 

15.; 

die zuständige Devisenstelle genehmigt und das Umzugsgut 

vor der Ausfuhr zollamtlich abgefertigt werden. Zu diesem 

Zweck mußte von dem Versender eine spezifizierte Umzugs­

gutliste in mehrfacher Ausfertigung vorgelegt werden, die 

dann nach erfolgter zollamtlicher Abfertigung von dem 

ab~ertigenden Zollbeamten mit einer abgestempelten Abfer­

tigungsbescheinigung versehen wurde. Eiril3 dieser zollamt­

lich abgestempelten Exemplare der Umzugsgutliste erhielt 

der Antragsteller zurück. Ich bitte, den Antragsteller auf~ 

zufordern, diese Umzugsgutliste - wenn noch möglich - dem 

Gericht einzureichen und sie mir nach Eingang zur kurz-

fristigen Auswertung zu'übersenden. A~~ 

Deckt sich das im Apr~l 1939 von Kielfzur Ausf~hr gekommene 

Umzug~gut mit den in der Aufstel~ung des .Antragstellers 

vom 18.7.1962 aufgeführten und nach seiner Angabe in Ant­

werpen im Stich gelassenen Haushaltsgegenständen pp.~ oder 

·sind in Belgien noch Gegenstände hinzugekauft worden? 

Bejahendenfalls wird um nähere Bezeichnung dieser in Bel­

gien gekauften Gegenstände gebeten. 

wie 
vor 

8) Ist schon, wie vom Antragsteller mit Schrivtsatz vom 

Bl.3/ 
4v 
✓ 

6.7.1962 beantragt, eine Auskunft der Speditionsfirma Sar­

tori u.Berger in Kiel über die im April 1939 erfolgte Ab­

fertigung und über die Versendung des Lifts des Antragste1__ 

lers nach Belgien eingeholt worden? Ggf. bit~e ·ich, mi~ 

eine Abschrift zu µbersenden. 

Wieviel Zimmer einschl. Küche hatte die von dem Ant:rag­

steller und seiner Ehefrau nebst Tochter • At in n wer-pen, 

Mercatorstraße 44, bewohnte ~ohnung? 

- 3 
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,,z'liJ.,.,Jljd 10) Wann floh der Antragsteller 

/&, 9f u-,., J b 0e .it-1 
mit seiner Familie von Ant­

werpen weiter nach Frankreich? Was haben der Berechtigte 

und seine Familie aus der in Antwerpen, Mercatorstr. 44, 

gelegenen Wohnung mitnehmen können? 

~"~ 
/S'Ji{lt/lz 
• J];( ·S-

11) Können noch andere Personen als Herr Michel Katz, z.Zt. 

64-11, 99th Street, Forest Hills, N.Y./USA, Angaben über 

die von dem Antragsteller und seiner Familie in Antwerpen, 

Mercatorstr. 44, im Stich gelassenen Hausratsgegenstände 

PP• machen? 

f ~-
t 

/,.,,~b 

Nach Beantwortung dieser Fragen werde ich voraussj c.h.t...l..:lch:::ai!i 

der Lage oois, Stellung g.Q,- nehmen. t 

Die mir mit der gerichtlichen Verfügung vom 7.9.1962 über­

sandte Akte Sch 780-16 des Landesentschädigungsamts Schleswig­

Holstein in Kiel werde ich in Kürze zurücksenden. 
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Teile des Wohnzimmers, Wert (Tische, Stühle, kleine Tische) 
aus dem Schlafzimmer wurden etwa s·tehengelassen: 
Betten, Spiegelschrank, Komoden 
Regale, Lagereinrichtungen 
Lampen u.Zubehör 
Spiegel und Schränke 
verschiedene Zimmereinricb ungen: Schränke, Sekretär, Sofa ect. 
Warenbestände 

Die Sachen waren etwa 1929/30 gekauft. 

RM 140, 

RM 460, 
RM 240, 
RM 70, 
RM 270, 

RM 1125, 
RM 2650. 

Als die übrige Familie später auch auswanderte (die Frau batte 
zuletzt in einer anderen Wohnung gewohnt), wurden die bei der 
Frau stehenden Sachen nach Belgien zunächst expediert. 

Verlust am Eigentum(§ 51 Abs.III)bzw.§ 13 BRüG 
Der Anspruch aus§ 51 Abs.III betrifft die Sachen, die in 
Kiel im Sticb gelassen werden mußten. Das ist die Mehrzahl der­jenigen Sachen, die schon in dem vorigen Abscnnitt erwähnt sind. 
Die Anmeldung des§ 13 BRüG bezieht sichauf Sachen, die in Kiel nicht im Sticb gelassen oder zum klein~ten Teil verscnleudert sind, sonaern auf den Te~l der Einrichtungsgegenstände, welcher in der Obhut der Frau in deren Wohnung bis zu deren Abreise ver­blieben war oder vom Manne vor der Auswanderung für seine zwecke noch angeschafft worden war, weil die großen Stücke sicn nicht zur Auswanderung eigneten. Alles dieses kam in elnen Lift. Belgien war nur ein Teilziel; man wollte die Entwicklung abwarten. In Belgien wohnte man in diesen Sachen. Als aber im Gefolge der Deutschen Wehrmacht auch in Belgien die Judenverfolgung ein­setzte, und der Antragsteller und seine Familie weiterfliehen 

mußten, mußte das bis Belgien gelangte Inventar im Stich gelassen . werden. Es wurde vom Deutschen Reich, wie aus vielen anderen . Fällen als bekannt angenommen werden muß, durch ss, durch Ge-stapo usw. beschlagnahmt und nach Deutschland zurücktransportiert.· Nähere Detail- und Wertangaben für das belgische Umzuesgut werde ich einreichen, sobald die BEG-Ansprüche rechts~räftig erledigt sind, und ich dann den Anurag stellen werde, den En~schädigungsan­spruch wegen der belgiscben Sachen gegen das Reicn über das Amt für Innere Restitution in Stadthagen den Rückerstattungsbehörden und 
-Gerichten in Kiel zuzuweisen. 

- 5 -
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Auswanderungsaufwendungen(§ 57) 

Zum Überschreiten der sugenannten "~rünen Grenze" bekamen die 

zur Führung engagierten Personen, deren Namen unbekannt blieben, 

2500 RM, nämlich 1000 RM füx den Lotsendienst, den sie für den 

Ast. selbst geleistet hatten; 1500 RM mußte die übrige Familie 

bezahlen. 

Ferner wurden für die Fahrt bis Belgien und in Belgien ein-

schließlicn Unkosten bezahlt: 80,-- RM. 

]21._a Verpackung und die Expedition eines Lifts 

ll§.Ch Belgien kostete 

An sonstigen Spesen und Freigabekosten mußten 

bezahlt werden. 

Kosten eines Visums für die Ehefrau 

100 Dollar= 

Fahrt der Frau mit Kind im Mai 1939 nacn 

Belgien 

500,-- RM. 

120,-- RI\1 

420,-- RM 

140,-- RM. 

In der eidesstattlichen Versicherung vom 30.Juli 1958 sind die 

140,-- RM Fahrtkosten nacn Belgien für die Familie wohl versehent­

lich vergessen. Ich habe sie hinzugesetzt, weil sie in einer 

Information des Ast. angegeben waren. 

PP• 

gez. Beyersdorff 

(Rechtsanwalt) 
lf 

f 
1 



- Leseschrift_ 

Oberfinanzdirektion Kiel 

0 1t,89 B - 'Pi'" ,3 ·' $3.? 

An dio 

ied&rgu t""acbungat:ommar 
beim l, ... nu er· c·1t TTicl 

In der aück~rstattunnsr.~che 

~~hildnaus ./. neutnches ~e1~h 
- 16 r-c 6o/~3 -

23 Kiel, den 28. 'Mai 1964 

neh~o icb 2u dem Pchrlftsatz des ~ntr~€steliors vom 2~. 5.1964 ~~e 

tol-t Stellung: 
bo 

Dos vorlie enJe Verfah1en .handelt c1.nen Anspruch ~egen Y:ntziebunJ! vou. 

Umz.ugegnt. 

Der Antr~(?ate1ler selbst ist nach seiner Darstellung ira nezember 1938. 

sei~e Eb~irau und aeine 2 «i~dor sind da.gegen erst im Gai 1939 ohne 

offiziell~ Erlanbnis oaeb Del€ien aue~e~aadert. Dio V~rsendun~ äes ge­

sa!!tten n~ua,..nta des P~ntr...,~atellaro soll im Apr.i t '1939 ~on der r;pedi.­

tionsf1rma '1e.rtori und B.erger- durch~efi.ibrt worden sein. 

tu seinem .Pehr:lfteatz vo2u 20. 5.1;64 hat der Antracetellcr v-ars1cbcrt-. 

daß er nicbt rr.ohr- ia Besi.t:: irgeoaweleher Unterla en eei. Ei- v.teiß sieh 

jedoch noch z~ erctnn~ernt dn& daa newieht ~es U€ts etwas über 

1.:500 kg bet~~gen haben soll. 

• lo ~.eh in oeinem ,~chrc!ftsotz vom 30.10.1962 bet ... eits mitgeteilt habe~ 

stehon mir. c .:.9~1ne Unt~r1 eren tiber dto ~ntzi.0!1ung acs ~ui~Uekbo ~ehrten 

Hauara.tG sOt>;i.e der Bett• und hacbwlisehe uod de? Bekleidung nicbt 

eur Vert··guD/;• 

Ie eelneo 'icbriftaotz vom 20. 5. 196ft. hat der Antro~eteller taitcetei.1 t • 

daß er, bevor er Am nezot:Jbor 19,8 qach Belgien ausgettondert sei.• mi.t 

eein~r Famtlie eine 3-Zt"lmoraohnunfl i~ äer Br-t1tls1:11kcr Str Qo 29a be­

wohnt oobe. Für ale Auswanderun~ nach Bel5ien eollen neue Möbel onne­

scha:ftt r0,r,8en sein. die Yon dor Spoditionsftrma oi-tor1 un6 n~r-er 

r 



in der •o~gonnnnton ~chnung z~oeka Ausfuhr verpackt ~o~aeu seion. 
Nach dar Darste!!uug des Autr ratellcrs deckt oieb das io April 19J9 
•on 1tia1 na.eb !olgioo g;ur Auef,ibr gekollöieno Uozueagut mit ooo in 

seiner äUfGtellun5 voa 18. ?.1962 &nthaltonen und t1acb seiner' t,be~he 

io A?ltuerpoc tn Stic.b g61as eneo neusbaltagegenatüruJao. Reue Oer.--en­

st5ndo GO!ico !.n e,ntwerpeo nicht bioeugcltautt 1:orden sein. 

Ieb bitte. de~ ntPt:::(jstoltcr aur~uget,on, noch 1ebontte Poreonen 

(Bekannte, Bo.usm1tbetmbner. D1eoat.mlidcbcn usw.) namboft zu machen, 
die bezougen können, daß er die in der hufetollung vom 18. 101962 
autgotiihrten Oe enst··nde im Zeitpunkt eer Uoreendung (April 19:S9} 

durch dio .Cpett1 tloUGfirzr.t? Sni tori und Berger besessen bat. 11ei tc!"hi. n 

verceiao J.cb out lfd. Nr. 8 meJ:nes ficbriftaatzee 1rorn 30.10.1962, in 

der leb dtJrum "ebeten habe$ e!.ne Au.okunrt dor Spcdi tionsfirma Snrtori 

and Berger übor d1~ 1~ A»rtl 1939 ertoleto Abfertigung und über d ~ 
Versendung dee Lifts des Antr.agatellers nao!l Belgien einzuholen u~d 
mir eine Ab ch~ift eu übe~sonaen. Dies ist bisber -eoweit ich ersehe• 
nicht geschehen. siterblo bitte icb, bei der c.g. Gpeditiousti1r□a 

nsobeutrageo, ob die lm iA-pri1 1939 mit de-r Verpackung dei, Umzugsr„uteo 

der Familie Geb!ldheus boauttragt~n Paet~r Auskunft über dieses rT -

zusog:ut geben su können. 

Fer.ner bit:t.e icb$ dem P.fttr~,gstellor autwgetrsn, den Entziohuogeoz-t 

genau anzur,eben~ und ~Wal!' ent~ede1" die ·obttung in Antwerpott oder dos 

t.aeer dos Sped! teurs. bei del3 die enteogeaen Verm:> ensge .... <n1st~~nde ab• 

gestellt ~ar~n~· oder beide Orte. uenn eo eich um die Entziehung oo~obl .... .. .. _ . 
_d~:- ~Ohf!ungs~~nr.~.e_btung als oueh de„ bei einoo Spediteur e1naol certon 

Oe~onsttind~ g~bandelt.bat. Ich bitto um Vorlnge einer entsprechenden 
. , I 

Beacheiniguog deß ~olglocben •tinistore de lu Glute Publique et de la 
Falllilla. /t.dmi'ft.istra:ti.011 deo nommar:es aux P(!irsonnos. D:lrectiont 

Rednrches, »oc1uncntotJ.on et Decc!s • :ßruxellee 31. Squure de l.J.f\viotion. 

mit dor die Cntzlebuns von VermösenDßeeenständen dureb deutoehe Eesot• 
2unrr.sbehördet1 im da.oals besetztoa. Dolgion 1.d.n. nnchzut,oiocn ist. 

Im Auftrac 

La n g 

{Lang) 



~ 
M1n1stere de la Sant' Publique 

et de la Famille 
Bruxelles 7, le 12.3.1965 
31 , Square de l'Av1st1on. 

Administration des Viot1mes de le Guerre. 
Direct1on: Recberohes, Dooumentation et D~oes. 
Ref. : 126/HDB/ C1V. 

A t t e e t. __________ .. ___ _ 

Wir besohe1n1gen, dass der Name von 
Herrn und Frau Moses Idels-Sohildhaus 

nicht in den deutschen Dokumenten araoheint, die sich im 
Besitz des Departements Uber die "Möbelaktion" befinden. 

Indessen sind bewegliche Saohen (der französische Text sagt 
"meubles ") unter der Adresse .Antwerpen. Meroatorstr. 44, 
durch die Beaatzungsmaoht "Dienststelle Westen" im Bereich 
der "Möbelaktion" unter der Nummer w.B. 4293 am 22.10.1943 
weggenommen worden 9 und zwar unter dem Namen Gärtner. 

D_ia~es Attest 1st erteilt, um der Einleitung a1ner Entschä­
digungsforderung gegenUber den deutschen Gerichten zu dienen. 

L.s. Der Minister, 
in Vollmacht, 

der Dienstchef 
gaz. Braem. 

Bemerkungen: (Am Schluss von der Brüsseler Behörde angefügt ohne Unterschrift}. 
Es ergibt sich aus der Korrespondenz, den Verordnungen und 
Erlassen betreffend die "Möbelaktion", dass ausgangs des 
Jahres 1944 die GUter und Mobilien, die den in Belgien wohnen­
den Juden gebtlrten, gezählt (reoenses), konfisciert und in des 
Rei oh Uberf'Uhrt worden sind, und zwar durch die "Dienststelle 
West" Sektor Belgien und Nordfrankreich. 

Gemäss den im Besitz des Departements bet1ndl1ohen Dokumenten 
wohnte Herr Gartner 1 Salomon, geu. am 19.3.1903 zu Nowy-saoz, 
tatsächlich in Antwerpen, Meroatorstr. 44 m1 t seiner Familie 
während des Krieses 1940Tl945. 

Herr Moses Idele•Sohuldhaus, geb. am 11.12.1901, unä Frau 
Adele Idela-Sohildheus, geb. am 27.3.1904, haben erklärt, 

./. 



;. 
... 

f ,,· .. 
~ 

..,4) 

• 2 -

eweg11-on 
Meroatoretr. 44 befunden 

-. ·, i;'- l?'l .,, !\ '.. i,, ,:, . ·, . ... ~-.J 'I.. ol.l.t- "-' ,L l-,, ,_ ,.__ ' I_ 

na Qh~ •F.r,ank.re1 oh 

in Antwerpen, 

im Jahre 1941 

Schluss- der \Bemerku]!S&.nJ~ ;J1 
/51 „ P 

---.. ---------

Diese Uberaetzung hebe ioh selbst nach bestem Wiesen und 
-,1·1.c ' i. 

;'_ .. ,._..,r b 

Ge.w1;s~a-en-,:su:r q_rund des mir vorliegenden Originalatteetes 

angefertigt. 

.;;:r. r o ;;c,~ -_. =1.\.0 r1· l 
7 • ll~e.1 1965 

... ·"' ..... - .... ,. - --

~ •. 

--.- r 1 , 4 .r1 • 

-.~- ... ~ 
- '~ \.-c.; , t 17s. f..· U i;J!'..i.S., L, • 

5 •\_,-..,_ 
,C.,"--. . - --+. :,c 0,A. .@2t. 

·Recht sanwel t \und Not·,fr. 
-- --- -_1 + f"i. 
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Abschri~ 

SARTORI & BERGER 
Reederei - Schiffsmakler 

Ihr Schreiben vom 
•. 8.7.1964 

Ihre Zeichen 
Dr .B./N 

Unsere Zeichen 
Ja/Ha 

Kiel, den 10. Juli 1964 
Wall 49/51 - Postfach 227 

Herrn Rechtsanwalt 
Dr. Beyersdor:rr 
23 K 1 e 1 
pänische Str. 15 II 

Sehr geehrter Herr Dr. Beyersdorff! , 
, 

Wir danken Ihnen verbindlichst rur Ihr Schreiben vom 8.ds.Mts. 
bezllglich Herrn Moses Schildhaus und bedauern wirklich ausser­
ordentlich, dass uns während des Krieges alle Unterlagen verloren 
gegangen sind und unsere augenblicklichen Mitarbeiter zurzeit 
auch nicht erinnern, die Spedition des Auswanderungsgutes vorge-
nommen zu haben. 

Wir bedauern sehr, Ihnen keine günstigere Auskunft geben zu 
können und verbleiben 

mit freundliohem Gruss 
Sartori & Berger 

gez. J'ansen. 

• 
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Oberfina.nzdirekti on Kiel 
0 1489 B - BV 33/333 

die 

i:dergutmachungekammer 
beim Landgericht Kiel 

23 K i e 1 

In der Rückeretattungssaohe 

Schildhaus ./. Deutsches Reich 

- 16 Re 60/63 _ 

Kiel, den [j/ ~ August 1965 

nehme ich zu dem Schriftsatz der Antragsteller vom 20.Juli 1965 wie 

folgt Stellung: 

In dem vorbez. Schriftsatz haben die Antragsteller mit Nichtwissen 

bestritten, daß die von ihnen zurUokbegehrten Gegenstände zusamnen 

mit den übrigen eich im Haus befindlichen Sachen - Eigentum der Familie 

Gaertner - beschlagnahmt worden sind. Aufgrund des Attestes der 

Bxüsseler Behörde vom 12.3.1965 vertreten sie die Ansicht, daß Gaertne~ 

nicht verfolgt worden sind, da Salomon Gaertner bis 1945 in Antwerpen, 

Mercator--Str. 44, gewohnt haben soll. a.ie :Beeeala~al'tm~im Oae:ri;ner'eehen 

Heue a~e:r ~e~eite Ml 2~.10.194; epfe•~ ie~. Ich<~~~~ste nicht, daß 

die Angaben der Brüsseler Behörde unzutreffend sind; sie stehen jedoch 

eindeutig im Widerspruch zu den Ausführungen des Wilhelm Katz, früher 

wohnhaft in Antwerpen, in seiner eideestattliohen Versicherung vom 

29.3.1962, wonach die Familie Gaertner kurze Zeit naoh der Flucht der 

Geschädigten aus Belgien deportiert worden eein soll. Nach den Angaben 

dee zeugen soll sodann das Gaertner'sche Haus von den Deutschen ver­

siegelt und sämtliche im Haue befindlichen Gegenstände nach Deutschland 

verschickt worden eeino Die Antragsteller mögen zu dem Widerspruoh 

Stellung nehmen. 

Ferner weise ich noch auf folgenies hint 

940 11 Moses Schild.haue mit seiner Familie von Antwerpen naoh 
Ende 1 so 

t ten Frankreich geflohen sein (vgl. Schriftsatz der Antrag­
dem unbeee z 

20 
Mai 1964 lfd. Nr. 10). Wie aus dem Attest der Brüsseler 

~teller vom • ' 
12 3 1965 hervorgeht, sollen jedoch erst am 22.10.1943 beweg­

Behörde vom • • 

1 ,, 
0 1) 
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bewegliche Sachen unter dem Namen Gaertner, Antwerpen, Mercator..--Str.44, 

beschlagnahmt worden eein. Zu dieeer Zeit waren die Antragsteller 

bereite in der Schweiz, wo sie von 1943 bis Dezember 1945 in einem 

Internierungslager untergebracht waren. Demnach müßten die 

angeblich von der deutechen Beeatzungsmacht beschlagnahmten Gegen­

stände der Familie Schildhaue noch etwa 3 Jahre im Gaertner'schen 

Haus in Antwerpen. unterge.d.t ~ sein. Ee könnte a.leo durohaua 

die Möglichkeit beetehen,_ daß die in der Liete vom 18.Juli 1962 
~ 

aufgeführten Gegenständeyauf irgendeine Art und Weiee verwertet 
~ 
we~teR bzw. den Antr~tellern zumindest ein Teil ihres zurlick • . 
gel~senen Umzu~gute - inebesondere Kleidungestüoke - in iie 

Schweiz nachgeschickt worden ist. Auch hierzu mögen sich die 

Antrageteller äußern. 

Im übrigen schließe ich mioh der Bitte dee Bevollmächtigten der 

Antragsteller an, von Amte·wegen die 8ioh evtl. in den Händen der 

Brüsseler Behörde befindlichen Listen der beechlagnahmten Sachen 

anzufordern und mir nach Eingang kurzfristig zur Einsichtna.hlle 

zu übersenden. 

2) Wv. bei weiterem Eingang. 

I.A. 

BV 333s 

tt,1,,,r,s-



Das Landgericht 1111 • • ,, edergutmacbungekammer 

- 16 RC 60/63 - Kiel, den 7. September 1965 

An de.a 

Minietere de la Sante 
Publique et de la 
Familie 

Bruxellea 7 

31 Square de l'Aviation 

In Sachen 

Schildhaus./. Deutsches Reich 

ergibt sich aus Ihrer Auskunft vom 12. März 1965, dass am 

22. Oktober 1943 Möbel der Familie Gärtner, Antwerpen, 

Mercatoretr. 44, beschlagnahmt wiorden eind. Daa Gericht 

wäre fUr eine Auekunft darüber dankbar, ob eich aus Ihren 

Unter1agen Einzelheiten über die beschlagnahmten Sachen 

ersehen lassen, insbesondere, ob eine Liate der beschlag­

nahmten Gegenstände vorhanden 1st. Falle ja, wird um Uber­

aendung einer Abschrift gebeten. 

An die 

Oberfinanzdirektion 

K i e 1 

zur Kenntnis 

gez. von Benda 

Gerichtsaeeeasorin 



\ 

t 
~ 

tlbers et zur!&, 

Ministere 
de. la Sant~ Publique 
et de la 'Famille 
(Ministerium für öffent-
liche Gesundheitspflege 
und Familienangelegen­
heiten) 

Administration 
des Victimes de la Guerre 
(Verwaltungsabteilung für 
Kriegsopfer) 

Direktion: Nachforschungen, 
Urkund"enmaterial und Todes-
fälle. 

An 

Brüssel 7, den 13.10.1965 
.31, Square de l'Aviation 

dns Landgericht, 
s~aatsanwaltschaft, 
Wiedergutmachungskammer, 
K i e 1 , 
Deutschland. 

Nr. 126/'MV/CV. 91297. 
r 

(bei einer Antwort anzu-
geben). 

Anlagen 
Sehr geehrte Herren, 

In Beantwortung Ihres Schreibens vom 7. September 1965 

Aktenzeichen 16 RC 60/63, bestätige ich Ihnen hiermi~, 

dass nach sehr vollständigen Unterlagen bezüglich der 

u Möbelaktion" im Besitze des Departements tatsächlich 

Mobiliar auf den Namen: 

GÄliTNER 

festgestellt worden ist und zwar in Antwerpen,Mercartor­

straat 44, durch die"Dienststelle Westen'' mit Datum vom 

22.10.1943. 

Ich muss Sie jedoch darauf aufmerksam machen, dass 

diese Feststellungen keinerlei Inventar- oder Möbellisten 

bezw. Gegenstände enthalten, welche die deutschen Dienst- 1
• ... 

stellen in den Wohnungen der in Belgien wohnhaften Juden 

beschlagnahmt haben. 

Genehmigen Sie, sehr geehrte Herren, die Versiche­

rung meiner vorzüglichen Hochachtung. 

LE MINISTRE DE LA SANTE PUBLIQUE, 
Auf Anordnung: 

Der Dienststellenleiter 
gez. Y.BRAEM 

r 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - -
Für richtige Übersetzung:· 
Kiel, den 23. Oktober 1965 

-----------

c-i~=t 
Beeidigte Dolmetscherin für die französische 

Sprache für den Landgerichtsbezirk Kiel 

~- -~•--"-- ~~ ... -- ~=~--~ 



:SV 333 Kiel, den 24.Mai 1966 

Terminaberioht 

Betr.: Rückerstattungssache Schildhaus./. Dt. Reich 

- 16 RC 60/63 -

Den auf den 20.5.1966 anberaumten Termin vor der Wiedergutmachungskammer 
' Kiel habe ich weisungsgemäß wahrgenommen. 

FÜr die Antragsteller war RA. Dr. Beyersdorff, Kiel, erschienen • 

• 
Die Sach- und Rechtslage wurde eingehend er~rtert. U.a. wies das Gericht 

darauf hin, der Antrag k0nne nicht auf§ 13 BRüG gestützt werden, weil das 

Umzugsgut am Bestimmungsort (Antwerpen) zur freien Verfügunc des Eicm­

tümers gelangt eei. is k„nne aleo nur§ 5 B41üt in Betracht kommen, dann wäre 
' 

aber Berlin zuständig. Ich habe darauf hingewiesen, daß in Sachen Möbelaktion 

m5glicherweise besondere Weisungen ergangen sind. 

Das Gericht regte alsdann eine vergleichsw. Regelung der Sache an, und zwar 

auf Grundlage der Aufstellung Blatt 15 der Akte. Der Yorsitzende nannte 

einen Betrag von DM 2.500.--. Ich te~te dtr Kammer mit, daß die OFD steh 

hierzu schriftlich äußern werde. 

Zur Begründung, insbesondere bezüglich der Hnhe des Vergleichsvorschlages 

führtextb der Vorsitzende noch folgendes auss 

Der Vergleichsvorschlag sei deshalb so niedrig gehalten, weil die Gegen­

st~nde im Hause Gärtner entzogen wurden und aus diesem Grund nicht nach­

prüfbar sei, welche (legenstände irfe. der Familie Gärtner und welche ggfe. 

_ ~Schild.haus geh~rt haben,. Außerdem sei nicht zu ermitteln, ob Gärtner noch 

lebt und ob ggfs. RB-Ansprüche geltend gemacht wurden. 

D& sich ••eh über den Verbleib der Gegenstände nichts mehr aufklK.ren läßt, 

ai:llli:x kann auch über die Beschaffenheit der Gegenstände nichts mehr ermittelt 

wjrden. Das Gericht hält daher den Vergleichsabschluß in o.a. H~he für 

tragbar und gerechtfertigt. / 

BV333{~ llf (r_ 
Wv. nach Einrang des Terminsprotokolla 

Vermerks 

Aus der Akte ist zu entnehmen, daß die Antrareteller fluchtart,
1
Belgien ver­

lassen haben. Es ist daher anzunehmea und wahrscheinlich, daß die Antrac­

eteller ihre Wohnungseinrichtunc zurücklassen mußten. Im übrigen hat das 

belc. Minister• de/la Sante Pllplique et de la Famille bestltict, daß beweg­

liche Sachen unter dem Nailen Gärtner, Antwerpen, Mercartorstr. 4~unter der 

b.w. 

' 



Öffentliche Sitzung 
de: Wiedergutmachungskammer 
bei dem Landgericht in Kiel 

Aus!e rHgur. g. 
Kiel, den 23.September 1966 f ~ 

- 16 RC 60/63 _ 

Gegenwärtig: 

alLandgeri?htsdirektor von Starck 
s Vorsitzender 

Lan~erichtsrat Haack, 
G~rich~s~ssessorin von Benda 
a 5 ?eisitzende Richter, 
Justizangestellte Tomaske 
als Urkundsbeamter 
der G_eschäftsstelle. 

In der Rückerstattungssache 

0• • • J. 

' t • • • • - •, ' •l ,- "°10il l 

' 

3 O. S E P. 1966 
j 

- . 

a) des Kochs Moses Schi 1 d haus in 601 W. 163rd Street, 
New Yoek (32) N.Y., USA, 

~-~ 

b) der Hausfrau Adele Schildhaus in 601 W. 163rd Street, New York 
(32)~ N.Y. USA, 

. . 
• Antragsteller, 

- VerfahrensbevollmächtigterJ Rechtsanwalt Dr. Beyersdorff 
in Kiel -

g e g e n 

das Deutsche Re\ch, 
vertreten durch den Bundesminister der Finanzen in Bonn, 
dieser wiederum vertreten durch den Oberfinanzpräsidenten 
der Oberfinanzdirektion Kiel in Kiel, 

\ 
Antragsgegner, 

An die 
Oberfinanzdirektion Kiel 

erschienen bei Aufruf: 

K i e 1 1.) für die Antragsteller Rechtsanwalt Dr. Beyersdor:ff, 
zu: Ö 1489 B-BV2 ) für den Antragsgegner Verwaltungsangestellter, Ohlhus 

33/333 • 
mit Vertretungsvollmacht. 

Die Parteien schlossen folgenden 

V erg 1 eicht 

l.) Der Antragsgegner verpflichtet sich, den Antragstellern 
1l~~egen Entziehung von Hausrat Ersatz in Höhe von 2.500,- DM 
~ (in Worten: zweitausendfünfhundert Deutsche Mark) nach Maß­

gabe des Bundesrückerstattungsgesetzes zu leisten. 

-2-



- 2 -

2.) Mit der Vereinbarung unter Ziffer l) sind alle An­
sprüche der Antragsteller aus den vorliegenden Ver­
verfahren (16 RC 60/63) abgegolten. 

3) Die Kosten des Verfahrens werden gegeneinander aufge­
hoben. Dabei nehmen die Parteien an, daß Gerichtsge­
bühren nicht angesetzt werden. 

Beschlossen und verkündet: 

Gerichtsgebühren werden nicht angesetzt. 
t 

gez.: von Starck Tomaske, 

zugleich ~ür die richtige Über­
tragung aus dem Stenogramm. 

Ausgefertigt 
........-=-:--~Kiel, den 28. Se tember 1966 ~ 

J::.. }c .~ :' ;:,..\ 0 · . Justizongeste,lte 

~ '{ ~:.:. '~i\ ~rkundsbeamter der Geschäftsstelle 
1-> \~~ , .. .1;1 / des Landgerichts 
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